
Wegeunfall – Arbeitsgerät –
Verwahrung
Unter dem Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung steht ein Arbeitnehmer grund-
sätzlich auch dann, wenn er ein Arbeits-
gerät in Verwahrung nimmt. Dieser Schutz
greift indessen nicht ein, wenn ein Arbeit-
nehmer im Anschluss an eine geschäftliche
Besprechung in der Nacht ein Lokal auf-
sucht und dort ein Mobiltelefon seines
Arbeitgebers versehentlich liegen gelassen
hat. Auf dem Weg zurück in das Lokal mit
dem Ziel, dort das Handy wieder abzuholen,
steht der Arbeitnehmer nicht unter dem
Schutz der Unfallversicherung. Das verse-
hentliche Liegenlassen eines dem Arbeitge-
ber gehörenden Telefons erfüllt den Begriff
der „Verwahrung“ nicht. 
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